
 

ANWENDUNGSBEREICH 
 

 Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten im Lärmschutzbereich Zimmerei  
 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 
 

 

Mögliche Gefahren:  Getroffen werden von Holz- oder Werkzeugteilen 
                                    Einzug von Körperteilen 
                                    Schnitt- und Stichverletzungen 
                                    Staubbelästigung 
                                    Brand- u. Entzündungsgefahr 
                                    Lärmbelästigung, Gehörschädigung 
                                    Stromschlag  
                                    Alleinarbeit  

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

- Die Betriebsanweisungen der Maschinen und die Betriebsanleitungen der Hersteller  
  ( QR-Code scannen!) sind einzuhalten. 
- Betrieb der Maschinen nur mit zuvor eingeschalteter Absauganlage.  
- Es ist Gehörschutz zu tragen. 
- Anfallende Späne und Stäube sind mit Staubsauger (M) zu beseitigen.  
- Folgende Arbeit ist allein nicht zulässig:    Besteigen hoher Leitern 
- Für Auszubildende:  
  Alle gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten dürfen nur unter Aufsicht eines Ausbilders durch- 
  geführt werden.  
- Für Mitarbeiter:  
  Prinzipiell sind alle anderen Arbeiten in der Tischlerei allein zulässig, d.h. Arbeit an den im  
  Raum vorhandenen Maschinen und Geräten. 
   Bedingung:  
  1. Information anderer Kollegen über Beginn und Ende der Alleinarbeit. 
  2. Sicherstellen, dass Werkstatttür unverschlossen ist. 
  3. Bei Alleinarbeit > 4 Stunden muss Hilfsperson anwesend sein. 
  4. Im Notfall ist der Notschalter zu betätigen und der Notruf abzusetzen. 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 
 

 Bei Störungen oder Schäden: Maschinen unverzüglich stillzusetzen, Vorgesetzte informieren. 
Die Störungsbeseitigung darf nur durch Sachkundige vorgenommen werden. 
Keine eigenen Reparaturversuche vornehmen!  
Wiedereinschalten der Maschine erst nach Störungsbeseitigung und Freigabe. 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN : ERSTE HILFE 
 

 

Notruf:112 

 
Maschine abschalten und Verletzte bergen, dann Erste Hilfe leisten. 
Unfallstelle sichern. 
Unfall melden (Vorgesetzten; bei schwereren Verletzungen Rettungsdienst anfordern).  
Ersthelfer: alle Ausbilder    Rettungsdienst (Notruf): 112 
Eintragung ins Unfallbuch 

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG 
 

 Instandhaltungen, Wartungen und Prüfungen erfolgen durch internes / externes Fachpersonal 
Nachweise der erfolgten Prüfungen:  QR-Code an den Maschinen 
Abfälle: Wiederverwertbares, längere Reste seitlich sicher stapeln. 
             Holzstücke (<30cm) in BigPack legen. 
             Späne absaugen und in Container geben.  

 

 

 Bezeichnung:                               Betriebsanweisung 

       Holzbearbeitungsmaschinen und Holzstaub 

                             im Lärmschutzbereich 

Nr.: A – DD01 

Ausgabe: 10-2024 

Seite: 01 

Bereich: AB, WB Arbeitsmittel: Holzbearbeitungsmaschinen im Raum  

Freigabe (Unterschrift): Tätigkeit: masch. Holzbearbeitung mit Staub- u. Späneanfall  


